
Kriterien, die 

zwingend erfüllt 

sein müssen

Kriterien, die nach 

Grad der Erfüllung 

durch 

Punktesystem 

bewertet werden.

Mindestpunktezahl 75 

von möglichen 

100 Punkten muss 

erreicht werden 

Mindestens 2-jährige 

Erfahrung in der 

Organisation und 

Durchführung von 

Sprachvermittlungskursen in 

der Erwachsenenbildung

Lehrkräftevergütung 

mindestens 23 Euro pro UE
QM-System

Erfahrungen in Durchführung 

von vergleichbaren 

Maßnahmen

Dauer der Erfahrung in 

Organisation und 

Durchführung von 

Sprachkursen

Zulassung für vergleichbare 

Bildungsmaßnahmen

Unterstützende Maßnahmen 

der Lehrorganisation 

(Hospitationen, 

Vorbereitungsraum etc.)

Zusätzliche Räume für 

Teilnehmer (Bibliothek, 

Hausaufgabenraum etc.)

Zusätzliche Ausstattung der 

Räume (Whiteboard, 

Beamer, PC etc.)

Ausstattung der Lehrkräfte 

(Lehrwerk, Kopiergerät etc.)

Verwaltungskraft ohne 

Lehrtätigkeit

Ergänzende Qualifizierung 

der Lehrkräfte für 

Orientierungskurse

Maßnahmen zur Erreichung 

spezieller Zielgruppen

Maßnahmen zur 

Bewältigung spezieller 

regionaler Bedarfslagen

Zusammenarbeit mit 

anderen Akteuren der 

Integration

Vernetzung mit weiteren 

Angeboten im Bereich 

Erwachsenenbildung

Zusammenarbeit mit 

anderen zugelassenen 

Integrationskursträgern

Vollständigkeit der 

Unterlagen
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